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Gemeinde Burow

Vorlagenart: Beschlussvorlage
Federführend: Bau, Ordnung und Soziales
Vorlage-Nr.: 29/BV/005/2019
Verfasser: Häusler, Ilona
Fachbereichsleiter/-in: Ellgoth, Claudia
Status: öffentlich
Erstellungsdatum: 11.07.2019

Antrag des Burower Sportvereins e.V. auf Senkung der 
Hallennutzungsgebühr - Sporthalle der Grundschule Burow

Beratungsfolge:
Status  Datum Gremium

Ö 30.07.2019 29 Gemeindevertretung Burow

Sach- und Rechtslage:

In der Gemeindevertretersitzung Burow am 04.04.2019 wurde über das Entgelt, das der 
Burower Sportverein für die Nutzung der Turnhalle der Grundschule Burow bezahlen soll, 
gesprochen. 
Lt. § 2 der Entgeltordnung sind für die Nutzung der Sporthalle inklusive Nebenräume 15,00 
€/h zu zahlen. Die Entgeltordnung stammt aus dem Jahr 2011. Der damals kalkulierte Preis 
betrug 18,40 €/h.  Auf Antrag vom 12.07.2011 bzw. 07.07.2011 wurde dem Burower 
Sportverein und der Frauensportgruppe Burow eine Ermäßigung gewährt. Sie hatten 6,00 € zu 
zahlen.

In der Sitzung am 04.04.2019 wurde beschlossen, dass ab dem 01.05.2019 für den 
Erwachsenenfreizeitsport das Entgelt in voller Höhe der Entgeltordnung für die Nutzung der 
Sporthalle Burow zu zahlen ist. Somit wären ab 01.05.2019 15,00 € zu zahlen.

Mit Schreiben vom 15.05.2019 stellt der Burower Sportverein e.V. den Antrag auf Senkung 
der Hallengebühr auf 7,50 €/h.
Der Antrag mit Begründung ist als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsjahr 2019: 

    Nein

    Ja   

in Folgejahren:

 Nein                 Ja   
 
                              einmalig     
                              jährlich wiederkehrend

Finanzielle Mittel stehen:
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 planmäßig zur Verfügung unter:

Produktsachkonto: 2.1.1.01  43229

Bezeichnung: Entgelte Sonstiges

 nicht zur Verfügung 
(Deckungsvorschlag)

Produktsachkonto:

     Bezeichnung:

 Deckungsmittel stehen nicht zur
      Verfügung

Haushaltsmittel: Haushaltsmittel:
verbrauchte Mittel: verbrauchte Mittel:
Maßnahmesumme: Maßnahmesumme:
noch verfügbar: noch verfügbar:

Erläuterungen:
Im Haushaltsjahr 2018 zahlte der Burower Sportverein für die Nutzung der Sporthalle Burow 
für 124,5 Stunden a 6,00 € = 747,00 €.
Der Ertrag ist auf der Haushaltsstelle 2.1.1.01  43229 gebucht (Grundschule). Bei einer 
Kontrolle durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises wurde diese Vorgehensweise 
gerügt. Da es sich hier um eine indirekte Bezuschussung des Freizeitsports handelt, darf die 
Buchung nicht unter dem Produkt „Grundschule“ erfolgen, sondern unter dem Produkt 
„Zuschuss Sport“ (4.2.4.00  43229). Hier sind auch anteilige Ausgaben für die Sporthalle der 
Grundschule zu buchen.
Bei dem in der Benutzungsordnung festgesetzten Stundensatz in Höhe von 15 €/h hätten 
Erträge von 1.867,50 € erzielt werden können.

Anlage/n:

Antrag des Burower Sportvereins e.V. vom 15.05.2019 auf Senkung der 
Hallennutzungsgebühr für die Sporthalle Burow 



677 /Cs 3tis

Burower Sportverein e.V.
- Vorstandsvorsitzender - Wiesengrund 3

Amt Treptower Tollensewinkel
Bereich Bau, Ordnung und Soziales
Rathaus 1
17087 Altentreptow

Antr ag auf Senkung der  Hallennutzungsgebühr
für  die Spor thalle Bur ow

Sehr geehrte Frau Häusler,

17089 Burow, 15.05.2019

in der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Burow vom 04.04.2019 wurde beschlossen,
dass für die Nutzung der Sporthalle der Grundschule Burow für den Erwachsenenfreizeitsport
rückwirkend zum 01.05.2019 das Entgelt in voller Höhe ( 15,00 € / h ) der Entgeltordnung zu
entrichten ist.
Unser Antrag vom 07.07.2011 wurde damit gestrichen bzw. aufgelöst.

In Anlehnung an den §5 der Entgeltordnung fiir die Nutzung der Sporthalle der Grundschule
Burow und in Absprache mit der Bürgermeisterin der Gemeinde Burow am 14.05.2019
stellt der Burower SV, als ortsansässiger, eingetragener und gemeinnütziger Verein den
Antrag auf Senkung der Hallengebühr auf 7,50 / h.
Dieser Senkung betreffen die Nutzung der Halle für die Trainings- bzw. Übungsstunden und
Veranstaltungen, welche in Verantwortung des Burower SV organisiert werden und
angemeldet sind.

Begründung:

Der Burower SV ist gemeinnützig tätig.
Unser Verein repräsentierten die Gemeinde Burow bei Einladungsturnieren in
Neubrandenburg, Altentreptow, Rostock, Jarmen, Demmin, Stavenhagen - um nur einige
Tumierorte zu nennen.
Die Sporthalle wird von einem Großteil der Sportlerinnen und Sportlern grundsätzlich jeden
Dienstag von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr und für das Training genutzt.
Um das Angebot an gesundheitsfördernden, sportlichen Maßnahmen zu erweitern, sind wir
far alle und alles offen.
Wenn wir die beschlossene Gebiihr für unsere Tätigkeit in der Sporthalle entrichten müssen,
kann der Verein die finanziellen Aufwendungen nicht stemmen.
Auch im Verglichen mit dem Entgelt, welche in den umliegenden Städten und Gemeinden
Mr die Nutzung der Sportstätten entrichten werden muss, bitten und hoffen wir auf positiven
Bescheid.



Wenn das Kultur-, Sport- und Vereinswesen als Keimzelle des Dorfleben weiter erhalten und
sinnvoll gefördert werden soll, muss das in Burow, , trotz aller bekannten finanziellen
Schwierigkeiten der Gemeinde auch möglich gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

LC/

ü -
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